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LEITSĀTZE — RECHTSSACHE C-273/00 

Artikel 2 der Richtlinie 89/104 zur An-
gleichung der Rechtsvorschriften der Mit
gliedstaaten über die Marken ist dahin 
auszulegen, dass ein Zeichen, das als sol
ches nicht visuell wahrnehmbar ist, eine 
Marke sein kann, sofern es insbesondere 
mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schrift
zeichen grafisch dargestellt werden kann 
und die Darstellung klar; eindeutig, in sich 
abgeschlossen, leicht zugänglich, ver
ständlich, dauerhaft und objektiv ist. Bei 

einem Riechzeichen wird den An
forderungen an die grafische Darstellung 
weder durch eine chemische Formel noch 
durch eine Beschreibung in Worten, die 
Hinterlegung einer Probe des Geruchs oder 
die Kombination dieser Elemente genügt. 
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